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Indirekte Steuern/Zoll

BMF: Leistungsort bei Telekommunikations-, Rundfunk- und
Fernsehdienstleistungen und auf elektronischem Weg
erbrachten Dienstleistungen an Nichtunternehmer sowie
Besteuerungsverfahren ab 01.01.2015

Das BMF hat mit Schreiben vom 11.12.2014 den Umsatzsteuer-Anwendungserlass aufgrund
des Gesetzes zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 25.07.2014 geändert.

Hintergrund
Nach dem Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur
EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 25.07.2014 wurde in § 3a Abs.
5 UStG der Leistungsort bei Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und
Fernsehdienstleistungen und auf elektronischem Weg erbrachten Dienstleistungen an
Nichtunternehmer mit Wirkung vom 01.01.2015 neu geregelt. Gleichzeitig wurden der
bisherige § 3a Abs. 4 Satz 2 Nr. 11 bis 13 UStG aufgehoben und § 3a Abs. 6 Satz 1 und Abs. 8
UStG an diese Neuregelungen beim Leistungsort angepasst.

Verwaltungsanweisung
Außerdem wurde für Unternehmer, die derartige Umsätze in anderen EU-Mitgliedstaaten
erbringen als dem, in dem sie ihren Sitz oder eine Betriebsstätte haben, ein besonderes
Besteuerungsverfahren (§ 18 Abs. 4e und § 18h UStG) eingeführt. Das besondere
Besteuerungsverfahren für im Drittlandsgebiet ansässige Unternehmer (§ 18 Abs. 4c und 4d
UStG), das bis zum 31. Dezember 2014 auf Unternehmer beschränkt war, die im
Gemeinschaftsgebiet Dienstleistungen auf elektronischem Weg an Nichtunternehmer
erbringen, wird ab 01.01.2015 auf Unternehmer erweitert, die
Telekommunikationsdienstleistungen und/oder Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen an
Nichtunternehmer erbringen.

Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1042/2013 des Rates vom 07.10.2013 zur
Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 bezüglich des Ortes der
Dienstleistung wird die Mehrwertsteuer-Durchführungsverordnung geändert und eine
Reihe von Auslegungsvorschriften zu den Ortsregelungen bei sonstigen Leistungen
geändert oder - insbesondere zum Dienstleistungsort bei
Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen und auf
elektronischem Weg erbrachten Dienstleistungen an Nichtunternehmer - ergänzt.

Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass ist an diese Neuregelungen entsprechend
anzupassen.

Außerdem wird zur Vermeidung von Abrechnungsschwierigkeiten beim Übergang auf die
neuen Regelungen eine unionsweit abgestimmte Nichtbeanstandungsregelung für nach
dem 31.12.2014 ausgeführte Umsätze eingeführt, wenn für diese Umsätze vor dem
01.01.2015 Anzahlungen vom Leistungsempfänger entrichtet worden sind.
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